


Bestimmen Sie selbst was bei Unfall, 
Krankheit oder im Alter geschehen soll.

Sie haben sicher eine Vorstellung, wie Sie in Situationen, in denen Sie nicht mehr selbst bestim-

men können, behandelt werden wollen, was getan werden darf und was unterlassen werden soll. 

In Ihrer persönlichen Patientenverfügung sichern Sie sich das Selbstbestimmungsrecht, wenn Sie 

vorübergehend oder langfristig nicht urteilsfähig sind oder Sie sich nicht äussern können. 

Oft kennen Ihre Angehörigen oder Ihre Ärzte Ihre persönlichen Werte und Wünsche nicht. Sie 

müssen Entscheidungen treffen und handeln dann – ohne es zu wollen – unter Umständen 

nicht nach Ihrem Willen.  Vorsorgeverfügungen sind eine grosse Entlastung für Angehörige und 

betreuende Fachpersonen. Sie erhalten durch die Patientenverfügung verlässliche Informationen, 

wie im Sinne der jeweiligen Person entschieden und gehandelt werden muss. Betreuende sind 

verpflichtet, Ihre vorliegenden Verfügungen bei Entscheidungen zu beachten. 

Die Vorsorgeverfügungen des Roten Kreuzes Wallis werden von ehrenamtlichen Beraterinnen 

und Beratern erstellt. Diese sind in Zusammenarbeit mit GGG Voluntas und dem SRK geschult, 

sorgfältig vorbereitet, ausgewählt und werden fachlich begleitet. Die Beraterinnen und Berater 

stehen unter Schweigepflicht. 

Die Vorteile der Patientenverfügung 
des Roten Kreuzes Wallis

1. Persönliches Beratungsgespräch

Das Erstellen Ihrer Vorsorgeverfügung will gut überlegt sein. Verschiedene Aspekte müssen 

berücksichtigt werden: persönliche Einstellung, gesundheitliche Verfassung, das soziale Umfeld, 

die medizinischen Rahmenbedingungen. Das neutrale Beratungsangebot des Roten Kreuzes 

Wallis kennt diese. Sie schreibt die Verfügungen auf der Basis Ihrer Äusserungen und gemäss 

rechtlichen, ethischen und medizinischen Anforderungen. 

2. Erstellung Ihrer Verfügung

Die Verfügung, mit der Sie Ihren persönlichen Willen ausdrücken, ist an bestimmte Anforde-

rungen gebunden. Die Beratungsperson des Roten Kreuzes Wallis kennt diese. Sie schreibt 

Ihre Verfügung auf der Basis Ihrer Äusserungen und gemäss rechtlichen, ethischen und 

medizinischen Anforderungen.

3. Hinterlegung und Trägerausweis

Eine Verfügung kann nur beachtet werden, wenn sie im entscheidenden Moment vorhanden ist. 

Deshalb bietet das Rote Kreuz Wallis eine Hinterlegungsmöglichkeit an. So sind die Dokumente 

jederzeit 365 Tage / 24 Stunden, abrufbar. Der Trägerausweis im Kreditkartenformat informiert 

über das Vorhandensein, die Aktualität und den Hinterlegungsort Ihrer Verfügung. 

4. Aktualisierung

Nicht nur der medizinische Fortschritt bietet immer neue Möglichkeiten, auch Ihre Überzeugungen 

können sich im Laufe der Zeit ändern.  Deshalb nimmt das Rote Kreuz Wallis alle zwei  Jahre mit 

Ihnen  Kontakt auf. Selbstverständlich können Sie Ihre Entscheide auch unabhängig davon immer 

und jederzeit wieder ändern. 


